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Volkswirtschaft im Zuständigkeitsbereich der Staatsorgane der 
Bezirke. Sie haben die disziplinierte Durchführung der Pläne 
durch alle Wirtschaftsorgane des Bezirkes zu sichern. Sie tragen 
die Verantwortung für die Leitung der ihnen unterstellten Ver
einigungen volkeigener Betriebe, Betriebe und Einrichtungen.

(3) Den Wirtschaftsräten obliegt die Anleitung und Kontrolle 
der Plankommissionen bei den Räten der Kreise.

(4) Die Wirtschaftsräte haben die Koordinierung der Entwick
lung der zentralgeleiteten Wirtschaft mit der Entwicklung der 
bezirksgeleiteten und örtlichen Wirtschaft zu sichern. Ihnen kön
nen bestimmte Beschluß- und Kontrollrechte gegenüber den zen
tralgeleiteten Wirtschaftsorganen und Betrieben im Bezirk über
tragen werden.

(5) Der Vorsitzende des Wirtschaftsrates ist Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes. Die Berufung und Abberu
fung des Vorsitzenden des Wirtschaftsrates und seines Stellver
treters bedarf der Bestätigung durch die Staatliche Plankom
mission.

§13
(1) Die Aufgaben der Plankommissionen bei den Räten der 

Kreise sind zu erweitern. Die Plankommissionen sind zur Durch
führung dieser Aufgaben qualitativ zu verstärken. Als Organe 
der Räte der Kreise sind die Plankommissionen für die gesamte 
Planung der Entwicklung des Kreises und für die Kontrolle und 
Durchführung der Pläne verantwortlich. Insbesondere sind sie 
verantwortlich für die Planung und Leitung der kreisgeleiteten 
Industrie, des Verkehrs, der kommunalen Wirtschaft sowie für 
die Planung der Arbeitskräfte und der Berufsausbildung für alle 
Bereiche der örtlichgeleiteten Wirtschaft. Ihnen obliegt die Pla
nung der Materialversorgung und die Verteilung der Kontin
gente für alle Betriebe und andere Bedarfsträger in ihrem Zu
ständigkeitsbereich.

(2) Die Plankommissionen bei den Räten der Kreise sind zu
gleich den Wirtschaftsräten bei den Räten der Bezirke unterstellt.

(3) Der Vorsitzende der Plankommission beim Rat des Kreises 
ist Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Kreises.

§14
(1) Für die von den Räten der Bezirke geleiteten Betriebe des 

gleichen Wirtschaftszweiges können Vereinigungen volkseigener 
Betriebe (VVB [B]) oder Leitbetriebe gebildet werden, die dem 
Wirtschaftsrat oder dem zuständigen Fachorgan des Rates des 
Bezirkes unterstehen.

(2) In den Kreisen können zur Förderung der Leistungsfähig-
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